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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Ausschuss für Wirtschaft und Beteiligungen 19.11.2025 öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 17.12.2025 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

 

01 

Der von der ega GmbH geplante Verkauf des 7500 Quadratmeter großen Grundstücks, das aktuell 

als Wirtschaftshof genutzt wird, wird in Erbbaupacht durchgeführt. 

 

02 

Die baurechtlichen Voraussetzungen sind so auszugestalten, dass die Häuser auf dem Grundstück 

als Reihenhäuser zu errichten sind – um möglichst viel Wohnraum für Familien zu schaffen. 

 

03 

Die Hälfte des Grundstücks wird gemäß der Eigenheimrichtlinie vergeben – um günstigen 

Wohnraum für Familien zu schaffen. 

 

 

 

 

18.11.2025, gez. i. A. xxxxx  
Datum, Unterschrift 

 

  

 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

    

Titel der Drucksache: 

Verkauf des ega-Grundstücks in Erbaupacht – 

Schaffung von günstigem Wohnraum für 

Familien 

 

Drucksache 2783/25 
 

Stadtrat 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 



DA 1.15 

LV 1.53 

01.11 

© Stadt Erfurt 

Drucksache : 2783/25 Seite 2 von 2 

 

 

Nachhaltigkeitscontrolling  Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2025 2026 2027 2028 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

 Ja x Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Ziel der Stadt muss es sein, kommunales Grundstückseigentum aufzubauen – und nicht weiter zu 

verhökern. Das ist ein wichtiger Hebel, um langfristig eine aktive Bodenpolitik betreiben zu 

können – und darüber Einfluss auf Mieten zu nehmen. Im konkreten Fall, der Planung von 

Einfamilienhäusern ist dies ein guter Hebel, um die Eigenheimrichtlinie anzuwenden – und so für 

Familien bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. 

 

Dringlichkeitsbegründung: 

 

Wir bitten um die Bestätigung der Dringlichkeit, da wir aufgrund unseres Personalwechsels und 

der damit verbundenen Neuordnung der Zuständigkeiten innerhalb der Geschäftsstelle die DS in 

den falschen Ausschuss eingereicht hatten.  

Als uns der Fehler aufgefallen ist, war die Frist für den zuständigen WuB bereits verstrichen. Da 

jedoch im WuB am 19.11.2025 auch der Wirtschaftsplan der EGA behandelt wird, in dem der 

Verkauf des fraglichen Grundstücks Gegenstand ist, wäre eine gemeinsame Behandlung 

wünschenswert und zielführend.   
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